
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 39/001/2009 
 
 

 Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Wirtschaftsförderung am 12.02.2009 
 
Zu Punkt 5: Tierkörperbeseitigung  

- Übertragung der Beseitigungspflicht des Kreises Mettmann für 
tierische Nebenprodukte nach § 3 Abs. 2 Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetz auf einen Dritten 

 
 
Beschluss: 
 
Der Übertragung der Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte auf einen privaten 
Dritten wird zugestimmt. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreisausschuss am 16.03.2009 
 
Zu Punkt 11: Tierkörperbeseitigung  

- Übertragung der Beseitigungspflicht des Kreises Mettmann für 
tierische Nebenprodukte nach § 3 Abs. 2 Tierische Nebenprodukte - 
Beseitigungsgesetz auf einen Dritten 

 
Beschluss: 
 
Der Übertragung der Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte auf einen privaten 
Dritten wird zugestimmt. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
 

 Kreistag am 30.03.2009 
 
Zu Punkt 13: Tierkörperbeseitigung  

- Übertragung der Beseitigungspflicht des Kreises Mettmann für 
tierische Nebenprodukte nach § 3 Abs. 2 Tierische Nebenprodukte - 
Beseitigungsgesetz auf einen Dritten 

 
KA Münchow erläutert als Berichterstatter die wesentlichen Hintergründe der Vorlage sowie den 
Beratungsverlauf aus der Sitzung des Ausschusses für Ordnungsangelegenheiten und 
Wirtschaftsförderung. 
  



   

Beschluss: 
 
Der Übertragung der Beseitigungspflicht für tierische Nebenprodukte auf einen privaten 
Dritten wird zugestimmt. 
  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
 
 
  
   
 


